
Die ſociale Lage deg Alterthums.

er oder Unwerth der eigenen Perſönlichkeit.
Läßt die Kenntniß der Vermögens-Verhältniſſe bei den

en Völkern ſchon einen lick auf die traurigen Verhältniſſe
der en Welt thun, ſo iſt dieß noch mehr der Fall, enn
man tn Betracht zie was der en als en in jenen
Zeiten galt Soll die Perſon uin ihrem wahren Werthe
rkannt werden, ſo muß ein klares Bewußtſein von der höheren
Beſtimmung des Menſchen vorhanden ſein, von einer Beſtim⸗
mung, mit ſeiner Exiftenz Uunmittelbar verbunden iſt,
unabhängig von ſeiner Stellung den Tdi  en Einrichtungen
oder auch ſeinen Mitmenſchen gegenüber. Erſt teſe Er
kenntniß vorhanden iſt, wird der en tm vollen S  unne als
en anerkannt und nicht als bloßes Werkzeug gebraucht,
als Mittel zu Zwecken, die ihm willkürlich auferlegt erden
ber gerade dieſer Erkenntniß fehlte Es uim heidniſchen
Alterthume ur  eg Iin einem ungemein en Grade, und
darum wurden auch die Menſchen theils in threm Verhältniſſe
zur Geſellſchaft, theils einzelnen Glücklichen gegenüber un die
jämmerlichſte Lage ebracht, einerſeits die perſönliche Freiheit
bis zur Caricatur verkümmert, anderſeits geradezu vernichtet.

Verkümmerung der perſönli

en Freiheit
Verkümmert wurde die perſönliche Freiheit n allen heid  2

niſchen Staaten; aber verſchieden die rten, verſchieden
die N der Verkümmerung. Mit dem Beſitze der vollen
perſönlichen reihei iſt nothwendig die Fähigkeit verbunden,
mit den Mitmenſchen als mit Seinesgleichen In Verkehr und

Jahrgang, ette ff., 161 233
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Verbindung treten und diejenige Stellung unter ihnen erringen
können, zu welcher die Anlagen und ittel vorhanden ſind

In dieſem Betreffe fehlte es überall, vor Allem in

Indien.
Als das olk der Arja In die ndus und Gangesländer

eindrang, fand ＋. ereits eine Bevölkerung vor, we  E, einer
andern Race angehörig, ſich durch die Hautfarbe und onſtige
Eigenthümlichkeiten von den erobernden Einwohnern, den Arja,
unterſchied. Auf dieſem Theile der Bevölkerung, die ſogenannten
Udra, ahe die Sieger wie auf eine ſchlechtere Art von

Menſchen era Der Audra durfte kein Grundeigenthum
werben, mu ſich als ne oder Diener des Arja betrachten,

auch keine Familienbande mit dieſen anknüpfen können.
te Brahmanen lehrten in dem Syſteme, welches ſie nur all  V
mälig vollſtändig zur Ausführung bringen konnten, den Udra
ſei ihre Beſtimmung ſchon von atur aus angewieſen, ſie eten
aus dem Fuße rahma' hervorgegangen und hätten demnach
naturgemäß die Pfli den drei oberen Klaſſen dienen.
Und ſelbſt auf das religiöſe eben erſtreckte ſich die Zurück⸗
ſetzung des Udra EL keinen Zutritt zu den eiligen
riften der nder.

te eingewanderten Eroberer gehörten zwar einem olks
ſtamme 0 bezeichneten ſich auch den Udra gegenüber mit
dem gemeinſamen Namen Dwidja, die zweifach Gebornen,
eſaßen aber rotzdem ſchon ſehr die reiheit, ſich einen
Stand nach Belieben wählen und ſich als glei  ere  19
mit dem Stammesgenoſſen betrachten, durchaus nicht Sie
zerfielen un drei Klaſſen die Brahmanen, die Kſhatrija und
die Vaieja Die Vaigja nach der Darſtellung der
Brahmanen aus dem Schenkel Brahma hervorgegangen und

von aus dazu eſtimmt, die Heerden zu pflegen,
den cker bearbeiten und Handel treiben. Der Kſhatrija
war aus den Armen Brahma's hervorgegangen; eine natur  2  2
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gemäße Aufgabe war, das olk zu ſchützen Der Brahmane
endlich war aus dem Munde des Brahma hervorgegangen; ELr

0 die zu opfern die eda zu Udiren und lehren,
Recht geben und zu mpfangen Das war die naturgemäße,
em ſchon von Geburt aus elgene Aufgabe Arja, über
die * wenigſtens inſoferne nicht hinauskonnte, als ihm der
Uebergang uin ene höhere Kaſte ſtrenge verboten war 0
alſo der Vaiçja noch ſo viel kriegeriſchen Muth oder noch ſo
glänzende geiſtige Anlagen beſitzen, ELr konnte weder Krieger,
noch Brahmane werden mo der Kſhatrija noch ehnlich
wünſchen, das Schwert mit dem Opfermeſſer vertauſchen,
ſein Wunſch konnte nicht erfüllt werden und mo der
rahmane noch ſo unfähig für ſein Amt ſein, er te doch
Brahmane von Geburt mit all den Vorrechten, dieſer
Kaſte eigenthümlich

Es war auch das möglichſte gethan, 10 das Mit
glie Kaſte von jedem Verſuche abzuhalten, ene höhere

überzutreten Aufgabe des Men  en war nämlich,
ein wieder Brahma zurückzukehren, omit die endliche E
löſung von all den Uebeln we mit dem Daſein verbunden
war, erfolgte Dazu war aber nothwendig, daß er den
Pflichten nachle  , e ETL ſeiner Kaſte ＋ ſo be
fähigt zu werden, durch die erforderliche Zahl von Wieder  2  2
geburten endlich bei ſeiner letzten Wiedergeburt auf Ufe

erſcheinen, auf welcher Brahma eingehen konnte Der
Sudra mu alſo eine Pflichten beobachten als
Vaiçja wiedergeboren werden der Vaiçja als Kſhatrija der
Kſhatrija als rahmane Umgekehrt 309 die Verletzung dieſer
Pflichten nach dem Tleiden ſchauerlicher Höllenſtrafen die
Wiedergeburt tiefer liegenden eſen nach ich, aus denen
man ſich erſt durch Eene ethe von Wiedergeburten empor⸗
arbeiten mu

Dieſe Dinge onnten nicht verfehlen, dazu zu führen, daß
das Kaſtenweſen und omi die Beſchränkung der perſönlichen
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Freiheit immer mehr befeſtigt wurde Dazu kam noch die all
mälige Ueberhandnahme der Sitte, daß nur mehr In die nam
liche Kaſte geheiratet werden durfte. Anfangs beſtand hierin
eine minder ſtrenge Praxis. „Das eſe geſtattet,“ rzählt
Dunker „auch Weiber aus andern Kaſten heimzuführen; ＋.
eſtimm nUr, daß Sudrafrauen nicht geeignet ſeien für Männer
der drei oberen Kaſten, und Weiber der oberen Kaſten nicht
für ſudriſche Männer. Den Dwidja wird empfohlen, wenigſtens
als er Frau denn wie uim ganzen Orient war auch in
Indien bei den Begüterten Vielweiberei Sitte eine Frau
aus ihrem Stande heimzuführen und dann nach der Rang  2  2
ordnung der Kaſten weiter fortzufahren, wobei ausdrücklich die
Sudrafrauen mit erwähnt werden. Nur ſoll E die eben
bürtige Frau die Opfer des Hauſes vollbringen. eben dieſer
milderen Anſicht ſich jedo auch eine ſtrengere im Ge
etzbuche, e der Natur der Sache nach, wie nach der Stelle,

ſie uim Geſetzbuche einnimmt, ſpäter hinzugefügt worden
ſein muß Auch ſie verbietet die eiraten wiſchen den Kaſten
nicht ſchlechthin; ſie bemüht ſich aber, von ſolchen eiraten
dadurch abzumahnen, daß ſie die von den Arja verachteten
Klaſſen und Völker als aus verſchiedenen Miſchungen der Kaſten
hervorgegangene Menſchen ar und wenigſtens eſtimm
anordnet, daß der Brahmane, welcher als er Frau eine Udra
heimführe, Qus ſeiner geſtoßen werden ſolle; nach ſeinem
ode er in die Hölle fahren So entſtan eine immer
ſchroffere ießung und zugleich eine Vermehrung der Kaſften
und ami eine immer ärkere Verengung des Kreiſes, inner⸗
halb deſſen ſich der Einzelne noch frei bewegen konnte Beſon⸗
ders elen die Tſchandala daran, E aus der Ehe
eines Sudra mit einer brahmaniſchen Frau entſtanden ſein
ſollten. Sie ſollten nicht in Dörfern und Städten wohnen,
und überhaupt keinen feſten Wohnfitz aben Ihre Begegnung

Dunker II 131
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verunreinigte den Brahmanen; durch beſondere Zeichen enntlich,
ſollten ſie nUur hei Tage in die Ortſchaften kommen, amt
man thnen ausweichen konnte Sie ſollten nuLr die verachtetſten
Thiere, un  e und Eſel beſitzen, nur zerbrochenes Geſchirr.
Wenn ern Dwidja einem bettelnden Tſchandala Speiſe reichen
wollte, * dieß durch einen Diener auf einem Scherben
thun Elender, als dieſer in den Gangesländern ohnende
Volksſtamm ſind nur die Paria, auf der des Dekhan.
Noch gegenwärtig ſoll hier die Berührung eines Mitgliedes
der höheren Kaſten durch einen Paria die Ausſtoßung aus der

nach ſich ziehen, noch gegenwärtig ſoll es hier dem Brah
freiſtehen, den Paria, der ſein Haus betritt, traflos

niederzuſtoßen
Aus dem eſagten iſt ereits erſichtlich, daß die Frauen

großen Beſchränkungen der reihei unterworfen Hier
kommen aber noch einige Secten in Betracht. Die Kinder

überhaupt Eigenthum des Vaters Demnach mu dem
ater die Tochter, we als Gattin begehrt wurde und dann
dem ater nicht mehr dienen konnte, abgekauft werden. Der
ater konnte demnach auch verfügen, wem 4 die Tochter gebe;
eine Heirat nach gegenſeitiger Neigung ird vom Geſetze miß
billigt. egen den Verkauf prechen ſich die Geſetze allerdings
aus, der ater die Tochter dem künftigen Gatten ſchenken;
aber ſie drangen nur theilweiſe durch In Takſhaçila ührten
arme Eltern (nach Strabo 714) ihre Töchter auf den Markt
zum Verkaufe; weſſen Angebot dem ädchen gefalle, der be
komme ſie zur Gemahlin. une jüngere weſter ferner
nicht vor der lteren verheiratet werden, und ähnlich
bei Brüdern ſein Wie dem Vater, ſo war die Frau
nach der Heirat dem Manne unterthan. „Niemals,“ agen die
Geſetze Manu's, „iſt eine Frau ſelbſtſtändig.“ Sie durfte ni
thun, was dem Manne mißfallen konnte, ſelbſt enn ſein Be⸗

Dunker II 237
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tragen tadelnswerth war Starb der Mann, ſo war die Frau
von den Söhnen abhängig, in Ermanglung dieſer trat ſie Unter
die Vormundſchaft des nächſten männlichen Verwandten ihre
Gatten. Heiraten ſollte ſie nach dem ode thre Mannes nicht
mehr, dem Manne aber war in dieſer Beziehung keine Schranke
geſetzt Das ſtärkſte Zeichen der völligen Abhängigkeit des
Weibes vo  — Manne war die Witwen⸗Verbrennung. 77 ar,
emerkt Dunker, „die Conſequenz jener unbedingten Zugehörig—
keit der Frau zum Manne, anu's Geſetze feſtgeſtellt
hatten, des Gebotes, jede Schickſal freudig mit ihm
tragen, der unbedingten olge, E die Frau dem Manne
in Indien zu leiſten pflegte, der überſchwenglichen Liebe und
Hingebung der Ndi  en Frauen, die uUuns das Epos V ergrei—
fenden Beiſpielen gezeigt hat, jener Tödtung des Leibes, jener
Selbſtvernichtung endlich, we den Gipfel des Verdienſtes
nach der Lehre der Brahmanen ausmachte.“ Dieſe Urde
ſo allgemein, daß ſich ke  une Witwe derſelben entzog

Das ſind die Hauptpunkte, tn welchen un Indien einzelne
Volksklaſſen durch eine eigenthümliche Verzerrung der Verhält⸗
ni eine empfindliche Verkümmerung threr reihei erfuhren.
Dazu kommt noch das Verhältniß des geſammten Volkes zum
Könige da, Königsherrſchaft beſtand. Es kann dieſes Ver—
hältniß bezeichnet werden als das der Rechtloſigkeit und ſomi
der Knechtſchaft dem Despoten gegenüber, das hier um ſo
empfindlicher ſein mußte, weil auch die bureaukratiſche Form
der Regierung uin einem 0 Grade ausgebilde war Schon
nach den Vor  riften der Geſetze anu der önig
über jede Dorf, dann über 1e zehn und wanzig Dörfer, die
einen Kreis ildeten, einen Beamten ſetzen; über 1e fünf
oder zehn Kreiſe, alſo über hundert Gemeinden, ein
höherer Beamter geſetzt und dann über 1e auſend Gemeinden
ein Obervorſteher aufgeſtellt werden. Da nun ſchon Mann
ſagt „D  ie, 3 der König zur Sicherung des Landes be
E ſind In der Regel Spitzbuben, 7 ſich des Eigen⸗
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thumes der Unterthanen bemächtigen,“ ſo iſt erfichtlich, daß die
Lage der Unterthanen eine üble ſein mu Wie wenig
der Unterthan Recht atte, veranſchaulicht ein Fall aus der

buddhiſtiſchen Zeit In olge des Eindringens vieler Brah
un den Buddhadienſt onnten die religiöſen Obſervanzen

nicht mehr vollzogen werden Da ſandte der önig Acçoka im
＋ 246 Chr einen iniſter den Haupttempel mit dem

uftrage, dieſelben ſollten wieder vollzogen werden; und als die
Prieſterſchaft dem iniſter antwortete: „Wir werden die Cere—
monie des oſa eine Obſervanz) nicht mit den Häretikern
vollziehen“, rief dieſer: „Ich will das Upoſatha vollzogen
wiſſen“, und hieb mit ſeinem Schwerte den daſitzenden Audd  7
hiſten der ethe nach die ab Darüber erſchrack zwar
nachher der önig als über eine Sünde; aber daß man darin
eine Rechtsverletzung eſehen ätte, davon iſt keine ede

Das bureaukratiſche Syſtem wurde Iim Qufe der Zeit
noch mehr ausgebildet. eber das Reich Palibothra erzählen
die Griechen: „Außer den Räthen des Königs und den Vor⸗—
ſtehern der Bezirke, außer Denen, we den Schatz verwal—

und die Steuern auf dem ande erhoben, gab ＋2 Beamte,
e die Flüſſe, die Waſſerleitungen, die Landſtraßen eauf  2
ſichtigten und das Land vermaßen; dieſe Beamten mußten afur
ſorgen, daß die Kanäle In an gehalten wurden, amt eder
das zur Berinſelung des er erforderliche Waſſer habe, ſie
ließen die Wege bauen und ausbeſſern, und alle zehn Stadien,

jedem ana (Viertelmeile) eine Säule ſetzen,
AndereE die Entfernungen und die Abwege anzeigte.

Beamte ſorgten in den Städten für die öffentlichen Gebäude,
die Tempel und die Häfen, beſtimmten die Mar

reiſe und
erhoben die Abgaben des zehnten Theiles von allen verkauften
Waaren. 0 Beamte en dreißig in jeder ＋

7.
doch wohl nur in der größeren und volkreicheren, geweſen ſein

Käuffer II 273
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Uund ſich in echs verſchiedene Collegien zu je fünf Mitgliedern
gethei haben.“ edem Collegium war ein beſtimmter Ge
ſchã

ret zugewieſen; ſelbſt die Aufgabe 0 eines dieſer
ollegien, den Fremden Einkehr zu ſchaffen, die Reiſenden aus
zuhorchen und zu überwachen. Es bedarf kaum einer Erinnerung,
daß bei einem ſolchen Syſteme der perſönlichen reihei die
Lebensluft ſo ziemlich 0  E Urde Es mu das un einem

ſo höheren Grade der Fall ſeiu, als in der päteren Zeit
auch der rundſa zur Geltung kam, daß Grund und Boden
nicht das Eigenthum des jedesmaligen eſitzers, ſondern des
Königs ſei Zu des Megaſthenes Zeit (Ende des ahr

Chr.) war das Land durchaus königlich, die Landbebauer
arbeiteten den vierten el der Früchte

In Iran oder agen wir un den perſiſchen Ländern
gab ähnliche Mißſtände. Auch hier fand die Eintheilung
des Volkes in Kaſten 0 die Prieſter, tim Weſten Magier,
Iim en Athrava genannt, die Krieger, Khſhathra, und die
Bauern, Vaſtrja oder Vango geheißen Die tn dieſer Abſon⸗
derung gelegene Beſchränkung der perſönlichen Freiheit war
auch hier vorhanden, enn auch tn einem bedeutend milderen
Grade, als bei den Indern Daß hier die Trennung eine
minder ſchroffe wurde, hat ſeinen run ha  4  1 darin, daß
Zarathuſtra's Lehre nicht von atur aus ver  iedene Menſchen
gattungen unterſchied. Auch un den Prieſterſtand onnten
Mitglieder einer anderen eintreten, wenn ſie die nöthigen
Kenntniſſe erwarben. ber da der Stand erblich war, ſo läßt
ſich ſo weniger annehmen, daß die Magier den Zutritt zu
dem ihrigen erleichtert aben, 1e größere Vortheile mit dem⸗
ſelben verbunden Es aber leſe ſehr bedeutend
Die agier Udeten als rieſter, Wahrſager und Rathgeber
des Königs den weſentlichen Theil des Hofes; ſie gehörten
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den vornehmſten ienern des Königs und ſtanden ne den
Eunuchen und Weibern ſeiner Perſon nächſten.“

Auch das ollegium der königlichen Richter cheint aus

ihnen gebilde geweſen zu ſein. Udem war ihre Wiſſenſcha
eine ſo umfangreiche, daß die Aneignung 991 elben keine leichte
Sache war

Hierin war übrigens die Verkümmerung der Freiheit in
einem viel geringeren rade vorhanden, als bei den Indern —— — frtettff— rrrteeMehr trat dieſelbe uin dem Verhältniſſe der Landes-Angehörigen
zu dem er hervor. Die Königsgewalt war emne des
otiſche; der Unterthan war ne und dem e  oten en  2  2
ber rechtlos. Er a  e nicht bloß keinen Antheil der geſe
gebenden Gewalt, konnte alſo nicht bloß hiedurch der Gewalt
des Königs keine ranken ziehen, ondern er 0 auch keinen
Beſitz, der ſein Eigenthum geweſen wäre; der König war Eigen⸗
thümer von Land und Leuten; alle Staatsangehörigen hießen
Knechte, „und das echt, über jeden derſelben chalten zu können,
auch ohne örmliche Leibeigenſchaft, ward ihm von der Nation
niemals reitig gemacht.“ 7) Daraus onnten ſich reilich die —— ,
ſeltſamſten Verhältniſſe entwickeln, enn ein Mongole
den andern beim rauft, iſt ſtraffällig, aber nicht,
weil 4 dem andern weh that, ſondern wei der dem
ürſten gehört 1,mem—ee,. Æ

teſe Rechtloſigkeit dem Fürſten gegenüber mo freilich
ielfach nicht beſonders gefühlt werden, weil die erſiſche Re
gierung nicht bureaukratiſch war; aber ſie konnte nach Um
ſtänden ſehr empfindlich werden. Ein Beleg hiefür iſt das,
was mit eobazus, einem vornehmen Perſer, vorging. Er bat
den König Darius, bei ſeinem Zuge die Seythen, einen
ſeiner drei 0  ne ehalten dürfen; Darius agte, ſolle
ſie alle ehalten; glei darauf fand ſie eobazus als Leichen.

Heeren, 10, 457
Heeren, 428

423, Anm.



507
Die Einrichtung des Kriegsweſens war es we der

perſönlichen reihei den meiſten Abbruch that te Perſer
ein eroberndes olk und bedurften on zu dem we

tarker Truppenmaſſen die gewonnenen Provinzen zu be
aupten So zahlrei war die bewaffnete Mannſchaft daß der
ungere ru Vorderaſien allein 100.000 Mann zuſammen⸗
brachte; der err Abrokamas der ihm aufſtieß,
300 000 Mann Doch teſe ſowie die Truppen der
Satrapen und die Beſatzungstruppen der Städte, großentheils
Miethtruppen Anders aber war bei den großen Heeres⸗
zügen Bei dieſen mu eder, der run und Boden eſaß,
Kriegsdienft eiſten In ſolchen en allgemeine
Aufgebote durch das Reich die Nationen von en und
Weſten wurden glei Heerden zuſammengetrieben; wie man

fortrückte, wurden die Einwohner der Länder, durch welche der
Zug ging, mit fortgetrieben wobei auch Weib Uund Kind bei
den meiſten Nationen mitzog Es war das Eein Zuſtand, der
von wirklicher Sclaverei wenig verſchieden war

Das war die Stellung des Volkes dem Könige gen
über, und hierin ma es einen Unterſchied mo Einer
hoch oder niedrig geſtellt ſein Auch die Satrapen, e doch
tn den Provinzen deren Verwaltung ihnen anvertraut war
als allgewaltige Despoten ſchalteten waren die Knechte des
Königs und nicht bloß wirklicher Ungehorſam, ondern auch
chon der Verdacht der Widerſpenſtigkeit konnte atrapen
ins Verderben ſtürzen Der König ſchickte, wie nach der
Niederlage des ru mit Tiſſaphernes geſchah,
Bevollmächtigten welcher den Auftrag atte, für Hinrichtung
des atrapen ſorgen te Abhängigkeit von dem önig  2
en Willen erſtreckte ſich auch die Familie hinein Die
Königin Vaſthi 0 ſich geweigert, auf Befehl des Königs
zu ihm kommen Sofort Urde ſie des Königthume ent.
ſetzt und rat ihre Dieſer Fall zu  72

IIII



508

glei die Stellung, we das Weib hei den Perſern einnahm.
Es fand nämlich ein ähnliche Verhältniß auch bei den übrigen
Perſern wiſchen Mann und Weib ＋ und die eiſen,
e der König fragte, wie ＋ die Königin trafen ſolle,‚ 0  en
bei Abgabe ih Gutachtens beſonders hervor, ＋2 ſolle ver

Ute werden, daß nicht die Frauen die Befehle threr Männer
gering achteten; ſolle ewirkt werden, daß alle eiber ſo
wohl der Großen als der Kleinen ihre Männer in Ehre hielten
Frauen und Kinder dem Manne und dem ater
bedingten ehorſam chuldig. eden Morgen die Frau
thren Mann neunmal fragen Was 1 du, daß ich thun
ſoll? In derſelben Weiſe ſollten ſich die Töchter den
ater, den lteren Bruder oder den Mann, unter
deſſen Utze ſie ſtanden, verhalten. Töchter ſollten auch in
Betreff der Verheiratung von den Eltern abhängen; ſie ſollten,
wenn ſie heiratsfähig 7. von den Eltern einen Mann ver

langen. Von einer Gleichſtellung des eibes mit dem Manne
war alſo auch bei den Perſern nicht die ede

Zu all Dieſem inzu en wir noch eine beſondere Be
ſchränkung für die Vornehmen, deren ohne ein zu Staats
ämtern verwendet werden ſollten. Ihre Söhne durften nicht
zu 0 und nicht nach dem Willen des Vaters Tzogen wer

den, ſondern ſie nußten ihre Erziehung Hofe des Königs
oder dem eines atrapen erhalten, ſie vom fünften his
zum zwanzigſten oder gar bis zum fünfundzwanzigſten ahre
leiben mußten, ſich neben anderweitiger Ausbildung be
ſonders unbedingten ehorſam zu gewöhnen.

So ſeher wir auch hier die perſönliche reihei In mannig⸗
er Weiſe verkümmert; und ähnlich, 10 tn gewiſſen ezie  2  7
hungen noch immer an ＋2 utn

99
Vor llem nden wir hier das Kaſtenweſen wieder ſtärker

ausgebildet, als bei den Iraniern, wenn auch nicht n der
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chroffen Weiſe der EL. Erblich die verſchiedenen
Stände jedenfalls; ob aber die A  ießung eine ſo ſtarke war,
daß auch nicht eiraten von einer In die andere tatt⸗
fanden, wiſſen wir nicht Die er Kaſte Udeten die rieſter,

zugleich Aerzte, Richter, Baumeiſter, Zeichendeuter, kurz
alles waren, wozu wiſſenſchaftliche Kenntniſſe erforderli
An die Prieſter reihte ſich die Kaſte der Krieger 0 dann kam
die erwerbende Maſſe, die von verſchiedenen Autoren in ver

ſchiedene Unterabtheilungen zerfällt ird Wenn man ſie uin
Ackerbauer, Handwerker und Hirten eintheilt, wird nitan ſo
ziemlich das Richtige getroffen aben Als ammetich uim
a  en Jahrhunderte Chr den Griechen Ufnahme in das
Land gewährte und eine Anzahl ägyptiſcher Knaben den joni⸗
ſchen Söldnern zur Erziehung übergab, 0 das die Wirkung
daß eine neue 0 entſtand, die der Dolmetſcher, ein Beweis,
daß der Trieb kaſtenartiger Abſonderung in r
vorhanden war. Daraus läßt ſich auch abnehmen, daß die
Gegenüberſtellung der Kaſten überhaupt eine ziemlich ſchroffe
war Insbeſondere aber war die a der Sauhirten ſtrenge
von allen andern geſchieden. Von thnen iſt bekannt, daß ſie
nicht durch Heirat mit andern Kaſten utn Verbindung treten
konnten; auch war ihnen der Zutritt zu den Heiligthümern
der eg  er unterſagt. Ihr Zuſtand war dem der aria in
Indien ähnlich

Ußer der hierin begründeten Verkümmerung der reihei
war eine ſolche auch in der Stellung des eihes vorhanden.
E  uin paar Fälle, von denen wir nähere Unde aben, deuten
darauf hin So et von Joſef, dem Sohne des Patriarchen
alo daß ihm der önig die Tochter eines Prieſters zur
Ehe gab Von König Rhampfinit ird erzählt, habe einem
ohne jene Baumeiſters, welcher eine Schatzkammer ſo ein
gerichtet L, daß eine öhne mit Wegnahme eines Steines
eliebig aus derſelben wegtragen konnten, zUr Belohnung
ſeiner Schlauheit eine Tochter zur Ehe gegeben Als Abraham,
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mit ſeinem Weibe Sara nach egypten kam, wurde Sara ſo
gleich we  U, dem arem des Königs zugetheilt
zu werden.

Ganz beſonders aber war die perſönliche reihei In dem
Verhältniſſe der nterthanen zu dem Könige verkümmert. Es
fehlte auch hier wieder vor llem einer Hauptgrundlage
der perſönlichen reiheit, eigenem Beſitze von Grund und
Boden Denn abgeſehen von der Prieſterkafte eſa un eg  en
Niemand run und oden, der ihm zugehörte; die
Ackerhau treibende Einwohnerſchaft beſtand aus Pächtern und
Erbpächtern. Und ſelbſt die rieſter fühlten ſich dem Könige
Unbedingt unterworfen. Der eg  er war, wie ſich Dunker
ausdrückt 5), dem errſcher gegenüber ſelbſtlos.

Wir en auch einige Nachrichten, daß das olk von

ſeinen Königen mitunter wie eine Sclavenmaſſe behandelt wor
den ſei Bei Erbauung der zwei größten Pyramiden mu
das olk Frohndienſte leiſten; zehn ahre lang wurde
aber alle  In der des Cheops gebaut Und auch tn ſpäterer
Zeit egegnen wir einer ähnlichen Erſcheinung. Be dem Baue,
welchen echo 616 —600) zUur Herſtellung eines Kanals vor

nehmen ließ, welcher das 0 mit dem Mittelmeere verbinden
0  L, gingen 120.000 Menſchen uin der heißen Sandwüſte
Grunde

So zeig ſich In den orientaliſchen Hauptſtaaten, uin dem
einen mehr, tn dem andern weniger eine erkümmerung der
Freiheit, die empfindlich auf die Betroffenen drücken mu
Fremde, un eines der beſprochenen Reiche kamen,
Überdie religiös unrein, der Verkehr mit ihnen galt für be
fleckend. ren weſentlichen run 0 teſe Verkümmerung
darin, daß man mit dem Abfalle von ott auch die Erkenntniß
des wahren Werthes der menſchlichen Perſönlichkeit verloren

Genes.
Dunker 92
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hatte; darum erden wir auch um Abendlande, trotz der ſon⸗
ſtigen tiefgehenden Verſchiedenheiten, dennoch dieſen Zug wieder
finden. So in

Griechenland.
Wer etwa die Meinung egte, bei den Griechen ſei die

perſönliche reihei über jede Beeinträchtigung erhaben geweſen,
der in einem ungeheueren rrthume. Bei dieſem
mu ſchon der Unumwunden ausgeſprochene Grundſatz, daß
das Recht des Stärkeren, das Recht alſo, Andere unter
drücken, ami: man nicht ſelbſt unterdrückt werde, das echt
menſchliche ſei,‚ zu einer arken Verkümmerung, 10 zur Ver—
nichtung der reihei führen Der Rhetor Ariſtides, welcher
dem weiten Jahrhunderte Chr angehörte, nannte Diejenigen
Sophiſten und Pedanten, we das Naturgeſetz, daß der
Stärkere den Schwächeren niedertreten dürfe, bezweifeln 0  en
Und ſchon dem Dichter Pindar (5 Jahrhunder Chr.) lag
der Gedanke nahe, daß die Gewalt berechtigt ſei, die Normen
des Rechtes geben, indem ſich ausſpricht, das eſe e
hebe mit ſtarker Hand die größte Gewaltthat zUm e, ein
Satz, den amt begründet, daß erakle die Rinder des
Geryon mit Gewalt weggeführt habe.“)

Aus dieſer hei den Griechen üblichen Rechtsanſchauung
ſt ſchon erſichtlich, daß die verſchiedenartigſten Beeinträchtigungen
der perſönlichen Freiheit und der Gleichberechtigung verſchiedener
Volksklaſſen ſtattſinden mußten

Zunächſt fand eine tn dem Verhältniſſe der
minder berechtigten Klaſſen den Bürgern gegenüber, alſo nament
lich bei den Periöken Sparta's und den Metöken Athen's. te
Periöken Sparta's, asſelbe, was tn reta die νπννκοο, in
rgo die οοααπαα, un botien die Vνενειας waren, durften
weder Vi Sparta anſäſſig ſein, noch der Volksverſammlung

Döllinger, 666
Pindar,



und den öffentlichen Aemtern theilnehmen, mußten aber glei
wohl Steuern zahlen und Kriegsdienſt leiſten Doch hatten ſie
den ortheil, daß ſie bedeutende Vermögen erwerben durften,
eil ihnen Handel, Induſtrie und Ackerbau überlaſſen war.“

Die Metöken Athen's, Fremde, we eines
betriebes In dieſer lebten, durften kein run
eigenthum erwerben, onnten mit keiner a  1  en Bürgerin eine
rechtsgiltige Ehe ſchließen, mußten, bei Gericht Recht en
zu können, einen Bürger als Vertreter aben, verpflichtet,
das Metökion zahlen, ferner eine Gewerbeſteuer, eiträge
zu außerordentlichen Kriegsſteuern und noch andere Gaben
Be öffentlichen Feſten mußten ſie ſich utn untergeordneter etſe
betheiligen, namentlich Sonnenſchirme, rüge und andere Ge
fäße un Proceſſion tragen; endlich ſie zUm Kriegsdienſte
verpflichtet und onnten mit Usnahme der Reiterei zu allen
Waffengattungen verwendet erden Jede Ueberſchreitung threr
Befugniſſe und jede Vernachläſſigung threr Verpflichtungen
wurde ſtrenge geahndet, ſelbſt bis zu dem Grade, daß ſie in
die Sclaverei verkau wurden Und dieſes Verhältniß flanzte
ſich auch auf die Nachkommen fort; eine Naturaliſation fand
nicht 0 Es edurfte eines eigenen Staatsaktes, einen
Metöken in einen otele zu verwandeln, der dann in privat⸗
rechtlicher Beziehung und tn den Leiſtungen den aa dem
Bürger glei war, aber erſt wieder durch einen beſonderen
Akt das Bürgerrecht erhalten konnte

ber auch die Bürger ſelbſt durchaus nicht im
Beſitze gleicher 2 und Freiheiten. In en, wo nach
oblon die Leitung des Staates mehr und mehr die olks
verſammlung übergegangen war, die armere Klaſſe durch
ihre ehrza die vo  ändige Herrſchaft über die Reichen,
und ließ ſich auf deren Koſten peiſen und unterhalten, wie ſie
auch die Staatslaſten auf dieſelben wälzte. Die Rechtspflege

Bippart 193—194
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ſchützte dagegen nicht, da dieſelbe eben un den Händen der
Armen war, und überdie Utzende Formen mangelten. Das
Recht wurde durch eine der Willkür der Mehrheit übergebene
Geſetzgebung beſtimmt; die Richter ließen ſich nur zu oft durch
Neid, Haß, Eigennutz und Partei⸗Intereſſe beſtimmen, weshalb
ſich auch die Redner nicht ſelten nicht das Rechtsgefühl,
ſondern die Leidenſchaften und Intereſſen der Richter
endeten

Wenn das weniger für Sparta als für en galt, ſo
entſchied hier die perſönliche Rechtlichkeit der Richter, eine dieß
verhindernde Einrichtung mangelte wenigſtens inſoferne, als
urgus das Privatrecht m dem Gutdünken der Richter
überlaſſen 0 0  en konnte die Aufſicht der Ephoren
ihre Wirkſamkeit geltend machen Ußerdem chon un der
homeriſchen Zeit eine Ungleichheit der Stände tatt  2
gefunden, daß vie  le Gemeinfreie ſich genöthigt ſahen, auf den
Gütern der Edlen zu eben, und mit deren Knechten die gleiche
Arbeit zu verrichten. Auch damals die Edlen allein
berechtigt eweſen, im Gerichte oder über öffentliche Angelegen⸗
heiten abzuſtimmen; dem Volke Urde nur ekannt gemacht,
was geſchehen werde Später kehrte ich, in en wenigſtens,
das Verhältniß

Auch uim familiären Leben und im Verhältniſſe der beiden
Geſchlechter einander war die perſönliche reihei vielfach
verkümmert. Zunächſt war das Recht des Hausvaters ein zu
großes Er ſchon un en Zeiten das Recht, über Frau
und Kinder richten, ſie Leib und Leben ſtrafen. Er
konnte die Frau aus dem auſe verſtoßen, neugeborne Kinder
ausſetzen laſſen, bevor 4* durch Ufheben In ſeine Familie
aufgenommen atte; Erwachſene konnte verkaufen und ent
erben, ſo ange dieſelben nicht durch Einführung un den
Geſchlechtsverband der Phratrie legitimirt Auch Solon

inger 670
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hob dieſes Recht nicht ganz auf D  e Frau war der Gewalt und
Vormundſchaft des Mannes für immer unterworfen, die Töchter,
ſo ange ſie Hauſe blieben, die Söhne bis zUur Mündigkeit. Die
Zurückſetzung des Weibes rat namentlich darin Tage, daß
der Sohn berechtigt war, ſeine Utter, wenn der ater geſtorben
war, wem er wollte, verheiraten. Auch das Erbrecht war

ſo Ungunſten der weiblichen Familienglieder geregelt, daß
das Vermögen auf die 0  ne überging, Utter und
Schweſtern nur die Nutznießung beanſpruchen onnten oder bei
Verheiratung eine itgi Die zu auſe bleibende Utter
an amm Töchtern unter der Herrſchaft des neuen Haus
errn Auch onnten die Frauen nicht teſtamentariſch über ihr
Vermögen verfügen.

In Sparta eſtan die Begünſtigung, daß auch die
Töchter unverſchleiert ausgehen durften; mit der Verheiratung
nahm aber die Frau den Schleier, nite mehr unverſchleiert
außer dem aufe erſcheinen. Ihre Usgänge be  ränkten
ſich überhaupt weſentlich auf die Beſuche bei Verwandten, und
in die Oeffentlichkeit rat ſie nur religiöſen Feſten und aus

nahmsweiſe bei erſchütternden Ereigniſſen. Doch war bei der
Eheſchließung nicht, wie bei andern Staaten, das Gutdünken
der Eltern en  eidend, ondern fand freie Wahl

In en die Beſchränkungen viel größer Der
atheniſche Bürger war, etwa ausländi  e Königstöchter aus

enommen, bei der Heirat auf die Bürgerstöchter der eigenen
beſchränkt, enn nicht etwa mit einer andern Stadt

pigamie beſtand, das Recht der Wechſelheirat mit voll—
giltiger Ehe öhne aus einer anderen Ehe galten als une
und von dem Bürgerrechte ausgeſchloſſen Bei Ab
ſchließung kam weder Neigung, noch Entſchluß des Brautpaares
in Betracht e Eltern und Verwandten traten hier maß

Bippart 69 und Erſch und Gruber, 83 patrim.
Ebenſo 417  für das nde Bippart 239 358 Erſch und Gruber, 69 Bd
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gebend auf; verwaiſte Erbtöchter zu heiraten, die nächſten
Verwandten berechtigt. War die Heirat vollzogen, dann nahm
die Frau im Hinterhauſe ihrer Heimat Wohnung und
te dort abgeſchloſſen Sie durfte in ihrer Wohnung nur
in Gegenwart thre Gemahles männlichen Beſuch empfangen
und ieſelbe nur mit Erlaubniß des Mannes verſchleier und
tn Begleitung von Sclavinen verlaſſen. Obwohl ihr alle Uter
des Hauſes anvertraut V. konnte ſie doch nur bis zu dem
Werthe eines edimno Getreide frei verfügen; Und nur ſo
weit war ſie durch den Staat einen böswilligen Mann
eſchützt, daß ſeit blon dem Manne nicht geſtattet war, ſie
zu verkaufen oder zu verpfänden, und daß ſie In gewiſſen en

Im Falle desbeim ＋

on ponymo Klage ſtellen konnte
Ehebruches mu der Mann die Frau verſtoßen, enn

nicht In Atimie allen, alſo un ſeinen Bürgerrechten verkürzt
ſein wollte, während er ſich ein Kebsweib ins Haus nehmen
und mit Hetären Umgang pflegen konnte Noch mehr mußten
die Frauen dadurch erniedrigt werden, daß ſie auch eine höhere
Bildung nicht erhielten. e eit das Recht des Vaters über
die Kinder ging, iſt ſchon aus dem oben eſagten erſichtlich;
nuLr muß noch hinzugefügt werden, daß EL eine Tochter
Unzucht in die Sclaverei verkaufen konnte

Daß die perſönliche reihei auch dem Staate gegenüber
in em Grade verkümmert wurde, das war ein Ergebniß
der Anſchauungen, von enen die Hellenen tn dieſer Beziehung
beherrſcht Der Grieche, ſagt Döllinger ), war uim
eigentlichen S  uinne ein politiſcher Men die Staatsbürger⸗
ſchaft, die politiſche, In der Theilnahme der höchſten Ge
walt beſtehende reihei war ſein höchſtes Gut; die volle Ab
hängigkeit vo  — Staate und die unbedingte Hingebung des
Einzelnen das anze, den aat, war die ihm von Jugend
auf anerzogene Geſinnung, und darauf beruhte, darin beſtand

Döllinger 664



eine Si  t  ei Der nbegri ſeiner Pflichten war, mit ſeiner
ganzen Perſönlichkeit im Staate aufzugehen, keinen eigenen,
vom Staate verſchiedenen Willen zu aben Welche Stellung
der Einzelne uim Staatsweſen einnehmen 0  — das war nicht
ſeinem Gutdünken überlaſſen, ſie war vielmehr edem chon uim
Voraus angewieſen. Es lag arum auch nicht uin der efugni
des Einzelnen, ein Staatsamt anzunehmen oder abzulehnen.
Wahl oder Loos en  te Wer das auf ihn gefallene Amt
nicht annehmen wollte, mu hinreichende Entſchuldigungs—
gründe ngeben und beſchwören. Es war nur eine folgerichtige
Anwendung dieſes Grundſatzes, wenn uin Sparta ſelbſt die
Berechtigung zUm Leben davon abhing, ob der Q einen
Utzen habe oder nicht, enn alſo von aatswegen Kinder,
die einen derartigen Utzen nicht verſprachen, zum Verhungern
ausgeſetzt wurden. Und Plato hat ingegen ſo wenig einzu⸗
wenden, daß eLr vielmehr In ſeinem Staate anordnet, die Kinder
der ſchlechteſte Eltern ſollten dem Hungertode preisgegeben
werden.? Es gab auch kein Gebiet, innerhalb deſſen der Grieche
bloß als en nach ſeinem Ermeſſen frei zu chalten erech
tigt geweſen wäre; und das Wohl des Einzelnen mit dem
0 des Staates mM Colliſion kam oder nur kommen
ſchien, da mu der inzelne weichen und zum Opfer allen;
man ſchritt über ihn und ſein Recht hinweg; aher der 1
cismus uin en, egara, ilet, rgos, der Petalismus un

Der Zweck des Staatswohles eiligte das ittel,‚Syrakus.
und In Dingen, bei welchen das Staatswohl irgendwie bethei  2
ligt ein konnte, frei ſein und nur ſubjectiver Selbſtbeſtimmung
folgen zU wollen, Are dem Griechen als ein Widerſpruch, als
eine ſtaatsfeindliche Geſinnung erſchienen. Schutz war un den
griechiſchen Republiken zu erlangen für den Einzelnen
den Einzelnen, aber nicht den aat, das war ſo

Erſch und Gruber, 83 Band
Plato, ＋ONMTEHH 459
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ü Hlummer, weil die geſetzliche Ver  ung jede Bürgers,
Denjenigen gerichtlich zu verfolgen, welcher etwas das
Staatswohl verbrochen en ſchien, dem Unweſen der Syko
phanten ein weites Thor öffnete, und hei der Unbeſtimmtheit
des Begriffes Staatswohl der 0 zu Anklagen nicht ei
fehlen konnte e Reicheren fühlten ſich beſonders unſicher
und es er vor, zu leben und ſich nur hie
Uund da in langen Zwiſchenräumen un der Vaterſtadt en 3u
laſſen Vom peloponneſiſchen Kriege wurde das beſonders
äufig

War ſchon bei den gerichtlichen Proceduren wenig Schutz
für die Perſon, ſo war ＋ noch immer bei dem Oſtrakismus,
jenem Inſtitute, welches überhaupt nicht den Zweck atte, ein
etwaiges Unrecht 3u ſtrafen, ſondern nur einen Mann zu ent
fernen, welchen man, ſei ſeiner Tüchtigkeit, oder
ſeines Reichthumes oder aus einem anderen Grunde fürchtete,
oder welchen Parteihaß entfern wiſſen Wenn
timmen für Entfernung eines ſolchen Mannes . ſo
mu EL un Athen hinnen Tagen das Land verlaſſen und
durfte erſt nach 1 ſpäter nach Jahren wieder zurückkehren.
Aus dieſen und ähnlichen Urſachen rga ſich die olge, daß
Griechenland mit heimatlichen Flüchtlingen angefüllt Uurde,

ſich In plündernde und verwüſtende Söldnerſchaaren
zuſammenthaten und em eld zu dienen bereit aren.
Aus einer einzigen Stadt gab 8 in des Demoſthenes Zeiten
mehr Verbannte und Flüchtlinge, als uin en Zeiten aus dem
ganzen Peloponnes. Und wie dieſe gegenſeitige Unterdrückung fort⸗
wucherte, das zeigte ſich nach Beſiegung des Perſeus durch
Aemilius Paullus tn der Schlacht bei e im ahre 168

Chr Die macedoniſch geſinnte Partei ekam nun den Zorn
der obenauf gekommenen römi  en Ur  ar zu fühlen Der
Aetoler t  V ieß einmal in einer Rathsverſammlung ohne
weiters 500 politiſche Gegner niederſtoßen. Der Geſchicht⸗
ſchreiber Polybius und eine 1000 achäiſchen Leidensgenoſſen
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durften als 0  d betrachten, daß ſie nach Italien über
ſiedeln mußten. —8 512 In

Rom
Bei den Römern 17⁷ dieentwickelten ſich ähnliche uſtände.

Rechtsungleichheit und omi die Verkümmerung der perſönlichen
reihei auf der einen ette um Gegenſatze zu einer ungebühr⸗
en 0  ülle, auf der andern beſonders reien in den

Mit unbeſchränkter MachtfülleFamilien-⸗Verhältniſſen hervor.
an der der Familie der Hausvater. Seine Macht
war unzerſtörbar, ſo ange 2 nicht er oder geiſtige
Unfähigkeit, 10 nicht einmal der eigene reie Wille konnte teſe
Macht bei ſeinen Lebzeiten oſen Ihm gleichmäßig
unterthan Sclave, Weib und Kind, und zwar eben 10 gut die
0  ne wie die Töchter. Ja bei dem 0  ne war die nter
thänigkei noch ſtärker als ſelbſt beim Sclaven. Dieſer konnte
1a4, da er als Sache galt, mit perſönlichen Rechten beſchenkt
und frei werden; beim 0  ne aber, der ſchon Perſon war,
konnte eine Umwandlung nicht eintreten, und arum auch
keine Emancipation aus der väterlichen Gewalt; erſt un ſpäterer
Zeit wurde eine als möglich erachtet. Dem Hausvater
gegenüber war Alles, was zur Familie gehörte, rechtlos. Er
0 das Recht und die Pfli über die Seinigen richterliche
Gewalt üben und ſie nach Imeſſen Leib und en
trafen Auch einem Dritten konnte CT das Kind als Eigen⸗

Ur die Gewalt des Käufers über denthum übergeben
Gekauften gelöſt, dann fiel der Sohn wieder utn die Gewalt
des Vaters; und erſt ein ater ſeinen Sohn dreimal
verkauft 0  e, war erſelbe nach dem Zwölftafelgeſetze der
väterlichen Gewalt für immer

Auch die Ehefrau konnte von dem Manne verkau wer
den Hier trat jedo die Religion indern in den Weg; wer

ſein Weib oder einen verheirateten Sohn verkaufte, den traf
der Bannfluch, zu deſſen Vollſtreckung in  E keine irdiſche
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Gewalt vorhanden war Numa auch geſetzli verboten,
einen verheirateten Sohn 3u verkaufen. Ußerdem wurde noch
ſo viel 7. wohl durch die öffentliche Meinung, daß der
Hausvater ſeine Gerichtsbarkeit über Weib und ind VN der
Regel nicht übte, ohne vorher die nächſten Blutsverwandten
beigezogen zu en Erſt Alexander Severus (222— 235
gebot, daß der ater ſeinen Sohn bei der Obrigkeit anklagen
müſſe, ihn nicht ungehör tödten Urfe Ein neugebornes Kind
war nicht legitim, enn ＋ nicht der ater, deſſen en
eS niedergelegt ward, oder ſeiner Stelle eine andere Perſon
vom Boden aufhob Auch konnte der ater Kinder ausſetzen,
enn nicht Luſt atte, ſie zu erziehen. Hiemit das
Recht Iim Einklange, wornach Familienglieder während der
Lebzeiten des Vaters kein Eigenthum erwerben onnten Was
ſie erwarben, ſei durch eigene Arbeit oder durch fremde
Gabe, wurde Eigenthum des Vaters, konnte alſo von Weib
und Kindern nicht veräußert, noch ererbt werden.

Dazu kam noch eine beſondere Unterordnung des eih
lichen Geſchlechtes dem männlichen gegenüber. Wenn die Tochter
bei einer vollen Ehe mit Manus aus der väterlichen Gewalt
entlaſſen wurde, gewann ſie dadurch nicht eine ſelbſtſtändige
Stellung ſondern trat, wie ſchon aus dem Geſagten erhellt,
un volle Abhängigkeit bo  — Manne ein. Der Mann konnte
namentlich die auf dem Ehebruch betroffene Frau ſofort tödten,
10 ETL konnte dieß ogar, enn ſie Wein ran Be der minder
vollen Ehe ohne Manus te die Frau Uunter der Tutel des
Vaters und der Verwandten, trat alſo nicht un völlige Ab⸗
hängigkeit vom Manne; aber das Züchtigungsrecht der
Mann auch in dieſem Falle Mündigkeit trat für rau Und
Tochter auch mit dem ode des Mannes und des Vaters
nicht ein Nun ging die Herrſchaft oder die Hut (tutela), wie
man ſich milder ausdrückte, auf die männlichen Familienglieder
über; eS an alſo die Utter ebenſo Uunter der u der
Söhne, wie die Schweſtern unter der der Brüder. In Er

38 *
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mangelung von Söhnen traten die nächſten männlichen Ver—
wandten deren Stelle.“)

Auch Iim Verhältniſſe der verſchiedenen Volksklaſſen
einander fand ſich eine tiefgehende Rechtsungleichheit. Voll
berechtigt war von alten Zeiten her nUuL der patriziſche Bürger.
Der Fremde war völlig rechtlos; ihn 3u berauben oder zu
vertreiben an Jedermann frei; was der römiſche Bürger
einem ſolchen abnahm, war errenloſem Ute glei echtlich

der Fremde dieſem Loſe nicht ausgeſe ſein,
ſo mu CTL ſich Uunter den u eines Vollbürgers (patronus)
ſtellen, der nun ebenſo über ihn, wie über ſeine Freigelaſſenen
die Schutzpflicht auszuüben Die Schützlinge der ein⸗
zelnen Bürgerhäuſer, tenten und ebejer, hatten den
Rechten der Bürgerſcha keinen Antheil. Einige Ausgleichung
dieſer Verſchiedenheit fand durch die ſervianiſche Verfaſſung im
echſten Jahrhunderte Chr dadurch 0 daß die Mil

itär⸗

und die amt zuſammenhängende —  Ung, uim oth  2  2
dem Staate eine Abgabe 3zu entrichten, was bisher Sache

der Bürgerſcha alle  tn geweſen war, auch auf die begüterten
Plebejer ausgedehnt wurde; aber dies war, da andere
ni gewährt wurden, uim Weſentlichen doch nur eine Laſt
Die nichtanſäſſigen Schutzpflichtigen lieben übrigens von dieſen
Rechten und Pflichten, die immerhin den Ke  im einer Weiter—
entwicklung In ſich trugen, ausgeſchloſſen Aber auch der
äſſige ebejer an eit hinter dem Patrizier zurü In
ſocialer wie V politiſcher Beziehung. Sehen wir hier von den
ſocialen Nachtheilen, die ebejer tragen hatten, ab,
ſo ſtanden ſie auch tn den politiſchen Rechten den Patriziern
ſo ſchroff gegenüber, daß keine giltigen Wechſelheiraten möglich
. der ebejer zur Erlangung eines obrigkeitlichen mite
unfähig war Hierin erkämpften ſich aber die ebejer allmälig
die gleichen mit den Patriziern, und auch in den ſocialen

10 Mommſen 49 und öll  er 694
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Beziehungen fehlte 8 ni ht erſuchen, dem beſtehenden
Uebelſtande abzuhelfen, reilich ohne nachhaltigen Erfolg

Ueberhaupt war die nach anderthalb Jahrhunderte dauern
den Kämpfen eingetretene Ausgleichung der Stände keine blei
ende; die Ungleichheit trat raſch in und nun empfind
licheren Weiſe wieder Tage Die vornehmen Familien ngen
a ſich zuſammenzuſchließen und Männern, welche nUuLr

perſönliche Verdienſt aufzuweiſen hatten, den Zutritt den
höchſten Aemtern 3u erſchweren. „Schon ſchämte ſich der Se
nator, ſich bei den Spielen neben dem ebejer ſetzen; die
Trennung der Sitzplätze, die der große Scipio 560 194 Chr.)
als Cenſor verfügt aAben ſoll, war die officielle Ankündigung

In dender Scheidung zwiſchen Regierenden und Regierten.“
Händen der Regierenden Ugleich ungeheuere Reichthümer
und auch die ittel, dieſelben zu vermehren. „Dieſe neue

Sonderſtellung rweckte eine neue Oppoſition. Es ward der
Grund gelegt einer Parteibildung, we die ſoeben
beſeitigte Bevorrechtung des Patriziats Unter verändertem Na
men wieder ufnahm, und der am drohte nur ſo
ſchwieriger Uund erbitterter werden, als die Zurückſetzung
mehr eine thatſächliche als re  1  e war Aber hiemit war

die Zurückdrängung einer Vo  a Gunſten einer andern
noch nicht abgeſchloſſe Fühlten ſich die niederen Klaſſen durch
die kaſtenartige A  ießung des beeinträchtigt,
ſo rückten teſe beiden Klaſſen zuſammen auf die nicht mit
dem römiſchen Bürgerrechte ausgeſtatteten, der römiſchen ber
hoheit unterworfenen aliker, denen manche Vortheile entzogen
7. namentlich das Recht, mit Bürgern giltige Ehen ein
zugehen; dieſe endlich lebten In ſchroffe Abgeſchloſſenheit den
Nichtitalikern gegenüber, den Kelten, enn auch etztere glei
thnen Rom gehörten. eit Beendigung des zweiten puni⸗
ſchen Krieges (201 Chr.) kamen dazu auch noch die Pro

) ommſen 60
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vinzen mit dem Grundſatze, daß deren Land und eUte nur

eſtimm eien, eld zu machen für ihre Zwingherren.“ Daß
bei einem ſolchen Grundſatze die Provinzialen einer weitgehenden
Willkürherrſcha der Statthalter preisgegeben iſt et

begreifen. Schon die altker mußten ſich manche 8⸗
ungleichheit gefallen laſſen Man fing ereits um ritten Jahr
Underte Chr die Kriegslaft durch unverhältnißmäßige
Aushebung immer mehr auf ihre Ultern abzuwälzen und
ſie dagegen In den Vortheilen, aus den Kriegen hervor—
gingen, zu verkürzen. Wie übel aber erſt die Provin⸗
zialen daran In Sicilien en die reichen Grund  2
beſitzer den freien Proletariern afür, daß teſe bei einem
Sclavenaufſtande .— mit den Sclaven gemeine Sache
gemacht hatten, dadurch Rache, daß ſie dieſelben maſſenhaft
Unter ihre Sclavenſchaft ſteckten. In demſelben Sicilien ließ
einmal der Statthalter einen vornehmen Mann zUum Tode ver

urtheilen, weil er ihm zu einem Verbrechen die Hand nicht
bieten wollte; und ſelbſt römiſche Bürger, auf der nie
wohnten, thre Lebens dem Sta  er gegenüber nicht
Er Die römiſchen Statthalter griffen in den Provinzen
nach Willkür in die Rechtspflege und Verwaltung ein, fällten
Bluturtheile und caſſirten emeindebeſchlüſſe, ſchalteten uim
Kriege nach Belieben mit der Miliz Und derartige
Dinge war eine Abhilfe en  eder gar nicht oder nur ſehr

zu nden Denn mit der römi  en Staatsaufſicht und
den römiſchen Gerichten ſah in jenen Zeiten erbärmlich Qus
Als bei dem oben erwähnten Falle mit den Proletariern in
Sicilien auf gerichtlichem Wege helfend eingeſchritten wurde,
wußten die reichen Grundherren bald von dem Statthalter zu
erwirken, daß keine age mehr ſie angenommen wurde
Als Quintus Scävola als Proprätor von Aſia (von 198

Chr an) die verbrecheri  en Bedränger ſeiner Provinz
unnachſichtli einſchritt, ſtellten die Ritter eine Gefährten
und zuletzt ſeinen Legaten Publius Uſu uim ahre
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v. Chr Klage. Der Angeklagte vertheidigte ſich gegen die un
begründete Anklage unter Verſchmähung der Trauergewänder
und der Thränen einfach, wurde aber verurthei und ſein
Vermögen confiscirt. ine genügende Beleuchtung dieſer Sach
lage ieg übrigens in den orten Cicero's: „Viel 0  er
theilen die Menſchen auf run von Haß oder Liebe oder
Parteileidenſchaft, oder Zorn oder Schmerz, oder Freude oder
Hoffnung, oder ur oder Irrthum, oder überhaupt einer
Leidenſchaft, als nach Wahrheit oder einer obrigkeitlichen Vor⸗
ſchrift, oder einer Rechtsnorm oder einer richterlichen Formel
oder nach den Geſetzen.“

Bei dieſer Sachlage iſt begreiflich, daß ſich die Un—
zufriedenheit in den heftigſten Parteikämpfen Luft ma Und
welch maßloſes en teſe Parteikämpfe im Gefolge hatten,
das zeigte ſich noch vor dem Untergange der epubli und vor

den hiemit verbundenen Verheerungskämpfen In den Zeiten der
Parteihäupter Marius und Ulla Als arius nach ſeiner
Aechtung ſich mit Cinna der Rom (87 Chr.) bemäch⸗
tigt atte, wurde der egenpartei furchtbare Rache geü
77• war beſchloſſen, nicht einzelne er auszuwählen, ſondern
die namhaften Männer der Gegenpartei ſämmtli niederzu⸗
machen und ihre uter einzuziehen. Die ore wurden 9e
ſperrt; fünf Tage und fünf Nächte währte unausgeſe die
Schlächterei; einzelne Entkommene oder Vergeſſene wurden auch
nachher noch erſchlagen und Monate lang ging die utjag
durch ganz Italien.“

Ein te ähnlicher Art führte in Rom des arius
gleichnamiger Sohn kurz vor dem Untergange ſeiner Partei auf
Als Ulla im re Chr Rom In ſeine Gewalt brachte,
traf die Marianiſche Partei ein ähnliche Loos Am ritten Tage
nach der letzten ntſcheidungsſchlacht ließ 3.— Gefangene

icero de Oratore II 42
ommſen II 298



524
wurden von denniedermachen Als darauf Präneſte fiel

12000 Gefangenen alle römi  en Senatoren faſt alle Präne⸗
ſtinen und alle Samniten niedergehauen In Rom ſelbſt wur
den von ſeinen Soldaten Schuldige und Unſchuldige nieder—
gemacht Es Metellus habe, nachdem alle  In 9000 Sul—
laner getödte 7. dem Ulla zugeredet moge doch Men—
chen eben laſſen, über die 4⁷ könne, und moge Die
enigen namhaft machen, E beſtrafen wolle Nun wurde
zur Proſcription gegriffen durch L noch 4700 erſonen
dem ode geweiht wurden

Das war die olge der von Anfang vorhandenen
und nach kurzer Ausgleichung anderer Form neuerdings ein
geführten Ungleichheit der verſchiedenen Volksſchichten der Ver—
kümmerung der perſönlichen Freiheit der Beſchränkung der
Rechte der Einen zu Gunſten der Andern Die wildeſten
Parteikämpfe, daraus hervorgegangen hatten alle
Volksklaſſen mit en ohne Maß erfüllt Bei der aßloſig

2

2
keit dieſes Elendes kann man ＋. unterlaſſen die Verkümmerung
der perſönlichen reihei we Iun der Unterordnung des
Einzelnen Unter den aa beſtand, noch näher zu ildern
Nur ſo viel ſei angedeutet daß der Vorſteher des römi  en
Staates nach en Vorſtellungen dieſelben Rechte den Staats
angehörigen gegenüber eſa wie der Hausvater die
Hausangehörigen. Mehr Intereſſe bietet erne Betrachtung des
Sclavenweſens. Dieſe ſoll nächſten Artikel angeſtellt
werden. Prof rei


